
÷1 2 Monate

= 1 1 5,7 €

472,57 €

36,00 €

1 1 5,7,00 €

624,27,63 €

Das berechnet

Ihnen die SWSG

Sie müssen nur

das zahlen

SWSG rechnet + 25%

(oder + 50%):

SWSG berechnet übermäßige Erhöhung der Heizkostenvorauszahlung (VZ Heizkosten)

Wenn Ihre Heizkostenabrechnung eine Nachzahlung ergibt, ist die SWSG berechtigt Ihnen eine

Erhöhung der Vorauszahlung zu verlangen. Diese muss so berechnet sein, dass sie die realen Kosten

des letzten Abrecnungszeitraums (2022) deckt. Dazu teilt man die Heizkosten von 2022 durch 12

Monate und erhält den neuen Abschlag.

Die SWSG rechnet aber einen Sicherheitszuschlag von 25% bei Fernwärme und 50% bei Gas ein. Das ist

nicht zu lässig. Sie müssen das nicht bezahlen!

(Das Beipiel unten soll Ihnen dabei helfen zu berechnen, was die SWSG maximal von Ihnen verlangen kann)

Zur Info -- so rechnet die SWSG:

Heizkosten von 2022: 1 .388,50 € + 25% Sicherheitszuschlag = 1 .735,63 €.

1 .735,63 € ÷ 12 Monate = 145,00 €.




